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e8 möglieft, in einer neuformirten Sruppe tie Di«ct'p(in
aufrecftt ju erftalten, uut tie jungen Wannfcftaften in
furjer Reit mit tem Siötbt'gften bei KrtegSbienfte« »er»

traut ju maeften.
SBenn bie Streifcoro« in offenen ©egenben manöu«

criren, fo befteben fie au« ßaoaflerie. S« würte in
tiefem gafle nt'cftt gut fein, Snfanterie mt'tjufenten, weil
tie ßaoaflerie tatureft aufgehalten mürbe, unb t'n oielen

gäden fönnte au« biefem ©runbe ba« ganje Unterneftmen
fefteitern. 3n jebem gälte ift e« aber gut, ten Streif*
corp« teteftte Slrtiflerie brijugefeffen. Die Slrtiflerie fann
ten (Semegungen ter ßaoaflerie folgen, unt leiftet iftr
beteutente Hülfe. Siamentlicb turcft ten 3uf°g an Sir»

tiflerie fönnen unfere Streifcorp« ten geint über ihre
Stärfe täufeften. — Soll ter (partifanfrieg t'n feftr ge»

birgigen ober watbigen ©egenben geführt werben, fo be»

flehen bie baju beftt'mmten ßorpS auS Snfanterie (Scftorf»
fcftügen) unb einiger ©ebirgSortt'öerie. Studft eine fleine
ßoooflericabtbeüung wirt mitgegeben für ten grittienft,
für Ortonnanjen, aueft um einen ßboc ju maeften, wenn
e« in freien (plagen innerhalb ber ©ebirge unb SBälber

taju ©elegenbeit gibt. Siacftbem Suroaroro im 3abr
1799 feinen 3U9 &nrcb bie ©larner ©ebirge mochte,
»obei er mehrere Huntert Kofoden bei ftd) hatte, torf
man nicht mehr ju rafeft entfefteiten, toß t'n tiefer oter
jener ©egent ßaoaflerie nt'cftt fortfommen fönne.

Streifcorp« türfen eine gewiffe ©röße nt'cftt über»

febreiten, einmal um ta« ©ro« ter Strmee nicht ju fcftmä»

eften, tan aueft, weil tiefe Unternehmungen fefbft mit
großen Slbtfteitungen nt'cftt ausgeführt werben fönnen.
Die Streifjüge fönnen ftäufig biefen ober jenen gefäftr»
Heften 3U9 nur unterneftmen, weil fte ftein unt taber
rafefter finb, al« ber ftärfere geinb. — ©rößere ßorp«
»erlangen aud) befonbere Stnorbnungen ter (Berpflegung,
motureft immer tie Scftnefligfet't ter (Beroegungen benacb»

tbeiftg't »irb. Sin Streifcorp« fann nur »on tem (eben,

wai jeter Wonn mit fid) nimmt, unb mo« im bureft»

ftreiften Sante »orgefunten »irt; oueft fönnen (partifan»
ßorp« ntcftt/»eitfäuftg btSlocirt »erten, fontern muffen
ter Sicherheit »egen meiften« in einem bewohnten Ort
untergebracht werben, fo taß alfo jebeSmat nur wenige
Ortfcbaften tie (Berpflegung eine« Sage« (eiften muffen.

Sin Streifcorp« muß au« fleinen Unterabtbeilungen
jufammengefegt fein, um teren mehrere ju haben unt
beffer manöuoriren ju fönnen.

* •*
SBir fcftüeßen ftiermt't tt'e Ueberftcftt ter Seftre »om

(Borpoftenttenft. (Bei per SfuSarbritung fint wir nur
um fo mehr torin beftärft werten, taß tiefer 3">eig ter
KriegSmt'ffenfcftaft ficft auf tie ©runtfäge ter großen
Kriegfüftrung grünten muffe, wenn er meftr af« ein

totteS ßongfomerat »on Stegetn fein fofl. Siur. »enn
ter 3nfammenftang mit ten großen (Berftältnt'ffen feftge»
ftatten »irt, gerot'nnt tt'e Seftre »om deinen Krieg leben»

bige Slrtfcftauu'cftfeit. — Die gegenwärtige Stbftantlung

muß »oftl in meftr al8 einer (Sejiebung tie Stacftficftt ter
Sefer in Sfnfpruch neftmen; namentfieft läßt tie (Serbin*
tung ter einjefnen Sfteife noeft (BiefeS ju wünfeften übrig.
Die Scbwterigfeit tag hier »orjüglicft tarin, taß ta«
©anje nur in fünf bi« fed)8 Steprifen gegeben »erten
mußte, unt ti toeft ter SBunfcft war, jeter einjelnen
Steprtfe eine gewiffe felbftftäntfge H«K«ng ju geben.

lieber ben Snrrourf einer neu remot'rten eibgenof*

fifdjen SDTtu'tdr* Organifation»

• Won «piis, sed quid. >

Die Erfahrung einer längern Stei6e »on 3<>bren bat
ten Stab über tt'e bisherige, ftöcftft (üdenftafte Organi*
fation unferS Scftweijer WiütärwefenS gebrochen; überall
fprtcftt fid) toS Setürfniß oon ttmai (Befferm au«, unt
tem allgemeinen ©efüftle beffelben »ertanfen wir entlieft
»/ten Sntwurf«, welchen tt'e Wilitär»SlufficfttSbebör*
te ter ft. Sagfagung befonntlt'cft in legter Sigung »or*
gefegt bat.

Unter ten Wt'tarbeitern tiefe« Sntwurf« nennt man
Wänner, über teren mift'tärifcften SBertb wobt nur eine
Stimme berrfeften fann, Wänner, teren Kenntniffe in
tiefem goefte aueft im Sluöfante iftre »ofle Slnerfennung
ftnten. Der (Serfoffer tiefer 3eüen, ein Subaltern*
Offijier ohne Stamen, ter ficft nur auf ten unterften
Stufen feiner SBaffe eine müftfame, bfo« proctifcfje (Bif*
tung erwerben fönnte, fühlt ganj ta« ©ewagte einer
Steflung, in ter er e« unternimmt, feine Weinung über
tiefen ©egenftant öffentlich auSjufprecben, er, anonnm,
»eit er e« »irflicb ift — gegenüber »on offgemein ge*
achteten Siamen: tenn ba, mo tiefe intioituefle Weinung
mit tem Sinne te« genannten (projecteS jufammen»
trifft, »ermag fte feft»er(t'cft ten SBertft teffelben aud)
in etwat nur ju beftärfen, ba hingegen, wo tte Stnftcbten
meftr oter weniger abweieftent fint, möchten aueft feft
begrüntete Wotioe bei feftr (Bieten jur Ueberjeugung ntcftt
ftt'nretcften. Sn ter SBogfcftale manefter Sntefligenj jieftt
ta« ©ewieftt eine« befannten Siomen« gar fd)»er; e« ift
ja fo gemächlich, ficft im Schatten fremter Kenntniffe —
fchfafen ju legen.

(Seoor ieft alfo in ten »orfiegenten Stoff näfter ein«

trete, glaube ich ali captatio benevolentiae nicht unter«
laffen ju türfen, mieft gegen ten Scftein ter Sltfmaßung

ju »erroaftren.
3n unferer feftönen Scftmeij »irt, »ie männigltcft

befannt ift, ftäufig ter reelle SBertft einer militärifcften
Organifation auf »erfeftietene SBeife mißfannt. (Biefe
überfd)ägen unfere SBeftrfräfte ad absurdum, glauben
unt behaupten, unfre (Berge unt angeftammte Sapferfeit
maeften jete militärifefte (Borfeftrung überflüfft'g; tiefen
ift jete tiefere ßombt'nation ein leitige« Surrogat, faum
eine« »eräcfttltcften Sßlidei würtig. Diefer ßlaffe geftört
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eS möglich, in einer neuformirten Truppe die Disciplin
aufrecht zu erhalten, uud die jungen Mannschaften in
kurzer Zeit mit dem Nöthigsten des Kriegsdienstes
vertraut zu machen.

Wenn die Streifcorvs in offenen Gegenden manöuvriren,

so bestehen ste aus Cavallerie. Es würde in
diesem Falle nicht gut sein, Infanterie mi'tzusenden, weil
die Cavallerie dadurch aufgehalten würde, und in vielen

Fällen könnte aus diesem Grunde das ganze Unternehmen
scheitern. In jedem Falle ist es aber gut, den Streifcorvs

leichte Artillerie beizugesellen. Die Artillerie kann

den Bewegungen der Cavallerie folgen, und leistet ihr
bedeutende Hülfe. Namentlich durch den Zusatz an
Artillerie können unsere Streifcorps den Feind über ihre
Stärke täuschen. — Soll der Partisankrieg in sehr
gebirgigen oder waldigen Gegenden geführt werden, so

bestehen die dazu bestimmten Corps aus Infanterie (Scharfschützen)

und einiger Gebirgsartillerie. Auch eine kleine

Cävallerieabtheilung wird mitgegeben für den Felddienst,
für Ordonnanzen, auch um einen Choc zu machen, wenn
es in freien Plätzen innerhalb der Gebirge und Wälder
dazu Gelegenheit gibt. Nachdem Suwarow im Jahr
1799 seinen Zug durch die Glarner Gebirge machte,
wobei er mehrere Hundert Kosacken bei stch hatte, darf
man nicht mehr zu rasch entscheiden, daß in dieser oder

jener Gegend Cavallerie nicht fortkommen könne.

Streifcorps dürfen eine gewisse Größe nicht
überschreiten, einmal um das Gros der Armee nicht zu schwächen,

dan auch, weil diese Unternehmnngen selbst mit
großen Abtheilungen nicht ausgeführt werden können.

Die Streifzüge können häufig Kiefen oder jenen gefährlichen

Zug nur unternehmen, weil fie klein und daher
rascher find, als der stärkere Feind. — Größere Corps
verlangen auch besondere Anordnungen der Verpflegung,
wodurch immer die Schnelligkeit der Bewegungen benach-

theiligt mird. Ein Streifcorps kann nur von dem leben,
was jeder Mann mit fich nimmt, und was im
durchstreiften Lande vorgefunden wird; auch können Partisan-
Corps nicht ^weitläufig dislocirt werden, sondern müssen

der Sicherheit wegen meistens in einem bewohnten Ort
untergebracht werden, so daß also jedesmal nur wenige
Ortschaften die Verpflegung eines Tages leisten müssen.

Ein Streifcorps muß aus kleinen Unterabtheilungen
zusammengesetzt sein, um deren mehrere zu haben und
besser manöuvriren zu können.

Wir schließen hiermit die Ueberficht der Lehre vom
Vorpvstendienst. Bei Fer Ausarbeitung find wir nur
um so mehr darin bestärkt worden, daß dieser Zweig der

Kriegswissenschaft fich auf die Grundsätze der großen
Kriegführung gründen müsse, wenn er mehr als ein

todteö Conglomérat von Regeln sein soll. Nur. wenn
der Zusammenhang mit den großen Verhältnissen festgehalten

wird, gewinnt die Lehre vom kleinen Krieg lebendige

Anschaulichkeit. — Die gegenwärtige Abhandlung

muß wohl in mehr alS einer Beziehung die Nachsicht der
Leser in Anspruch nehmen; namentlich läßt die Verbindung

der einzelnen Theile noch Vieles zu wünschen übrig.
Die Schwierigkeit lag hier vorzüglich darin, daß daS
Ganze nur in fünf bis sechs Reprisen gegeben werden
mußte, und es doch der Wunsch war, jeder einzelnen
Reprise eine gewisse selbstständige Haltung zu geben.

Ueber den Entwurf einer neu revioirten eidgenös¬

sischen Militär-Organisation.
> ?s«n >z»ìs, «eck ^n!6.»

Die Erfahrung einer länger« Reibe von Jahren hat
den Stab über die bisherige, höchst lückenhafte Organisation

unsers Schweizer Militärwesens gebrochen; überall
spricht fich das Bedürfniß von etwas Besserm aus, und
dem allgemeinen Gefühle desselben verdanken wir endlich
«den Entwurf«, welchen die Militär-Aufsichtsbehörde

der h. Tagfatzung bekanntlich in letzter Sitzung
vorgelegt hat.

Unter den Mitarbeitern dieses Entwurfs nennt man
Männer, über deren militärischen Werth wohl nur eine
Stimme herrschen kann, Männer, deren Kenntnisse in
diesem Fache auch im Auslande ihre volle Anerkennung
sinken. Der Verfasser dieser Zeilen, ein Subaltern-
Offizier ohne Namen, der sich nur auf den untersten
Stufen seiner Waffe eine mühsame, blos praktische
Bildung erwerben konnte, fühlt ganz das Gewagte einer
Stellung, in der er es unternimmt, seine Meinung über
diesen Gegenstand öffentlich auszusprechen, er, anonym,
weil er es wirklich ist — gegenüber von allgemein
geachteten Namen: denn da, wo diese individuelle Meinung
mit dem Sinne des genannten Projettes zusammentrifft,

vermag sie schwerlich den Werth desselben auch

in etwas nur zu bestärken, da hingegen, wo die Ansichten
mehr oder weniger abweichend sind, möchten auch fest
begründete Motive bei sehr Vielen zur Ueberzeugung nicht
hinreichen. In der Wagschale mancher Intelligenz zieht
das Gewicht eines bekannten Namens gar schwer; es ist
ja so gemächlich, sich im Schatten fremder Kenntnisse —
schlafen zu legen.

Bevor ich also in den vorliegenden Stoff näher
eintrete, glaube ich als «aptsti« benevolentise nicht unterlassen

zu dürfen, mich gegen den Schein der Anmaßung
zu verwahren.

In unserer schönen Schweiz wird, wie männigstch
bekannt ist, häusig der reelle Werth einer militärischen
Organisation auf verschiedene Weise mißkannt. Viele
überschätzen unsere Wehrkräfte «à absurckum, glauben
und behaupten, unsre Berge und angestammte Tapferkeit
machen jede militärische Vorkehrung überflüssig; diesen
ist jede tiefere Combination ein leidiges Surrogat, kaum
eines verächtlichen Blickes würdig. Dieser Classe gehört
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namentlicft, außer ten Ütetacteur« einiger öffentlicften
S3lätter unt einigen geterftelten, efne Scftaar junger
JBraufeföpfe an, wefefte, faum ter engen Scftulftube ent*

rönnen, SlfleS, woS ftd) ouf Srfaftrung grünbet, afS «atten
Sauerteig« »eradjten; weiter: Scftenfen*Watabore, tie
in tem Waße, in wefeftem tt'e gtafefte tie 3ungenbante
löst, unt ta« get'fttge ©etränfe tie Sieroen mehr unt
meftr reijt ober überreijt, aueft meftr unb meftr »on bem

Warfe unfrer Slttoorbern t'n ficft fühlen, unb bei benen

jufegt, um mieft bei Sluöbrud« Sft. Körner« ju bebtenen,
jebe Sieroe gewöhnlich ein Helt wirb; enblicft: tie nieftt
geringe Sfnjaftf od terjenigen, wetd)e oftne eine eigene

Ueberjeugung ju befigen, tiefem Softeme um fo lieber
betpflichten, weil e« weitatt« bo« woblfeilfte ift.

Slnterfeit« befteftt hingegen eine antere ßategorie,
eigentliche Stntt'poben ber erfteren, meift Dptimiften ter
(Bergangenbeft, politifcbe Kannengießer, roelche, Slfle« mit
iftrem (pigmäen*Waßftabe meffent, glauben, taß tie
Scbweij auch bei jeter Organifation ju flet'n, ju fcbwad)
feo, um an ernftfieften SBt'berftanb gegen ba« Slu«(anb ju
benfen, unb, im fteftifeften Herjen ficft feiner Snergie
bemußt, unfere poütt'fcfte Sriftenj lieber al« Sllmofen »on
ber Hant te« 3ufafl« empfangen, al« naeft tem (Bor*
bilte unfrer (Boreftem tiefelbe mit fräftigem Wann«orme
feftftalten »offen.

Stöein, ob nun terlei Weinungen aueft nur jn ftäufig
»ernommen »erten, e« bleibt torum nt'cftt minter maftr,
taß in ter jwedmäßigen Organifation unfer« SBebrftanbe«
tte SebenSfroge unfer« (Batertant« unt tt'e teftnitioe
Setingung unfrer Sriftenj enthaften ift; unt wenn gleicft

unfer SBeftrftant wäftrent trei 3aftrjeftnten wenig getriftet
hat, wenn er aueft in ter näcftften 3ett, feine Kraft ju
bewähren, feine ©efegenfteit finben foflte: ter Sag wirt
fommen, ter Seten überjeugen muß, taß tiefer SBebr»

ftant ter Siotbanfer unfere« »»Sein«»» ift.
Sntem e« fid) fomit um eine für jeten (Patrioten,

ter einige Kenntniß im gaefte befigt, ftoeftwiefttige groge
ftantelt, fo foflte e«, meine id), jetem Sibgenoffen unbe»

nommen fein, ja er foflte ficft aufgefobert füftten, feine
Weinung ju äußern; unt »iefleicftt wäre tie« in »orlie»

gentem gofle um fo wünfeften«wertber, alS wt'rflid) be»

fannter Waßen ter benannte «Sntwurf« t'n fo furjec
3eit ftd) tem Si entfeftfoß, taß trog ter auSgejeicftneten
ßapojität ter »orberatbenteit ßommiffion eS nidjt auf'
foflen fann, wenn terfelbe Wancfte« ju wünfeften übrig
faffen foflte.

Hier muß ich bitten, mieft nt'cftt foffeft ju oerfteften.
Sd) anerfenne, taß e« nur angeftrengter Slrbeit unt
tiefen müitärifdjen Kenntniffen gelingen fönnte, in fo
geträngter 3e<t ten Sntrourf jit liefern; oueft mußte
mon »oftl bei ter befonnten Sparluft, »riebe gewöhnlich
fühlbar wirt, wenn e« fid) tarum hantelt, eine Slu«gabe
auf to« WÜt'tärbubjet ju fegen, mit mögd'cftft feftneflem
Scftritte bem Shbe bei (penfum« jueilen, unt tiefem
©runte allein feftreibe ieft e« ju, wenn ter Sntwurf
nieftt jetem Sinwurf begegnen fann. H"»t ja toeft felbft.

trog tiefer Site unt tiefer fatalen Sparfamfeit, ter
©efontte »on St. ©allen (ali in ter Sagfagung e« fidj
um tt'e auf einige 1000 granfen ficft belaufenden jährlichen
5(u«gaben ter Wi(itär»Sluffieftt«beftörbe hantelte) ficft be»

wogen gefunten, bie Unjufrtetenbeit ju proclamiren,
welcfte er tarüber »erfpürte, taß genannte Wilitärbebörte,
teffen ungeaefttet wo« fie fofte, bei nt'cftt gemöftndeften
Strbeiten noeft außerorbentlicfte Witglieber bet'jujieben im
galt fei.

Der erwähnte Herr ©efantte fefteint freilieft ignorirt
jn ftaben, taß aud) in fremten Staaten, wo permanent»
Heere, fofglicft Seute aöer SBaffen eriftiren, tenen ter
täglicfte S3eruf ein beteutente« »»(Bertratttfein»» mit tem
gacbe erwerben muß, tennoeft tt'e militärifcften Steglement«
feineS weg« au« tem Stegreife gemaeftt werten; toß jum
(Beifpiel ta« neue franjöfifcfte Steglement eine grudjt
meftrjäftriger (Beratftungen ter beften unt erfahren*
ften Sruppenfüftrer ift, »riefte auf ten »tefen Scftlacftt*
feltern, auf tenen granfreieft« faiferlicfter SItler fämpfte,
tenn toeft etma« meftr Erfahrung t'n terlei Waterien
fommeln fönnten, al« oon fünf bi« achttägigen Suftral*
UebnngSlogern ju erwarten fteftt. Wan ift alfo ju ter
fBermutftung berechtigt, taß ter Herr Optnant, mären
ihm terlei gocten au« antern Säntern befannt gewefen,
aud) ohne perföndd)e Kenntniß im Wüttärfadje tennoef)
au« Stnofogie wenigften« ten »iel richtigem Schluß ge»

jogen ftätte, taß aueft t'n Hetoetien« ©auen turcft gute
Steglemente tücfttige Krieger ju bilten, eine feftwierigere
Slrbeft fein muffe, af« bleierne Solbaten in einen Wobei

ju gießen. Slflein e« ift tem ungeaefttet für un« antere
Wilitär« unt überhaupt für afle im SBeftrwefen etwaä
bewanterte Scftweijer eine ftöcftft unerfreutt'cfte Srfcfteü
nung, mitunter in Witte unfrer ftöcftften SSeftörten Steuße*

rungen foflen ju ftören, welcfte nur auf Stecftnung einer
gänjücften Unfunte oter ©feicftgülttgfeit für unfere Wut*
tärinftitutionen überhaupt gefegt werten fönnen.

Der Scftlüffel ju tiefem traurigen SBabrnehmungen
ift freilieft feieftt gefunben, wenn mon ficft erinnert, taß
tie ®roß»3tatb«*S8erfomm(ungen ter ßantone in großer
Weftrjoftl au« nieftt müitärifcften Sntioituen unb in jmeiter
fleinerer gractt'on ou« Wilitär« befteben, welcften e« an
genügenber wiffenfcftaftlicfter unb proctt'fcfter (Biltung ge»

brt'cftt, tenen fomit ftöcftften« eine ganj geringe Winorität
entgegenftebt, tt'e militärifefte Srörterungen geftörig
aufjufaffen »ermag; unt eben tarum febeint e« mir
aud) böcbft wünfcften«wertft, taß tie grage über ti«
jwedmäßt'gfte (8erfabrung«ort bei Organifation ber müi«

tärifeften Kräfte ftäufig unt »telfeittg in öffentlicften (Stät*
tern »erftonteft werte. Sntem man tt'e grage »on allen
Seiten beleuchtet, wirt fie tann aueft tem gaffungSoer*
mögen mancher Sntefligenj näher gebracht, welcfte auf
iftre Söfung einjuwt'rfen hat, unb e8 fteftt ju (»offen, baß,
wenn in tiefem Pro- unt Contra-©efeftreibe fid) aud)
(BieleS bloS jum Slu8fet)ricftt eignen mag, tennoeft man»
cfteS ©eifteSförncften ficft tarunter finten werbe, welcfte«,

auf guten (Boten foflent, gute grücftte bringen fann.
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namentlich, außer den Redacteurs einiger öffentlichen
Blätter und einigen Federhelden, eine Schaar junger
Brauseköpfe an, welche, kaum der engen Schulstube
entronnen. Alles, was sich auf Erfahrung gründet, als »alten
Sauerteig« verachten; weiter: Schenken-Matadore, die

in dem Maße, in welchem die Flasche die Zungenbande
löst, und das geistige Getränke die Nerven mehr und

mehr reizt oder überreizt, auch mehr und mehr von dem

Marke unsrer Altvordern in sich fühlen, und bei denen

zuletzt, um mich des Ausdrucks Th. Körners zu bedienen,
jede Nerve gewöhnlich ein Held wird; endlich: die nicht
geringe Anzahl all derjenigen, welche ohne eine eigene

Ueberzeugung zu besitzen, diesem Systeme um so lieber
beipflichten, weil es weitaus das wohlfeilste ist.

Anderseits besteht hingegen eine andere Categorie,
eigentliche Antipoden der ersteren, meist Optimisten der

Vergangenheit, politische Kannengießer, welche, Alles mit
ihrem Pigmäen-Maßstabe messend, glauben, daß die

Schweiz auch bei jeder Organisation zu klein, zu schwach

sey, um an ernstlichen Widerstand gegen das Ausland zu
denken, und, im hektischen Herzen sich keiner Energie
bewußt, unsere politische Existenz lieber als Almosen von
der Hand des Zufalls empfangen, als nach dem Vorbilde

unsrer Voreltern dieselbe mit kräftigem Mannsarme
festhalten wollen.

Allein, ob nun derlei Meinungen auch nur zu häufig
vernommen werden, eS bleibt darum nicht minder wahr,
daß in der zweckmäßigen Organisation nnserö Wehrstandes
die Lebensfrage unsers Vaterlands und die definitive
Bedingung unsrer Existenz enthalten ist; und wenn gleich
unser Wehrstand während drei Jahrzehnden wenig geleistet
hat, wenn er auch in der nächsten Zeit, seine Kraft zu
bewähren, keine Gelegenheit sinken sollte: der Tag wird
kommen, der Jeden überzeugen muß, daß dieser Wehrstand

der Nothanker unseres «Seins« ist.
Indem es sich somit um eine für jeden Patrioten,

der einige Kenntniß im Fache besitzt, hochwichtige Frage
handelt, so sollte es, meine ich, jedem Eidgenossen
unbenommen sein, ja er sollte sich oufgefodert fühlen, seine

Meinung zu äußern; und vielleicht wäre dies in
vorliegendem Falle um so wünschenswerther, als wirklich
bekannter Maßen der benannte «Entwurf« in so kurzec
Zeit sich dem Ei entschloß, daß trotz der ausgezeichneten
Capazität der vorberathenden Commission es nicht
auffallen kann, wenn derselbe Manches zu wünschen übrig
lassen sollte.

Hier muß ich bitten, mich nicht falsch zn verstehen.
Ich anerkenne, daß es nur angestrengter Arbeit und
tiefen militärischen Kenntnissen gelingen konnte, in so

gedrängter Zeit den Entwurf zu liefern; auch mußte
man wohl bei der bekannten Sparlust, welche gewöhnlich
fühlbar wird, wenn es sich darum handelt, eine Ausgabe
auf das Militärbudget zu setzen, mit möglichst schnellem

Schritte dem Ende des Pensums zueilen, und diesem
Grunde allein schreibe ich es zu, wenn der Entwurf
nicht jedem Einwurf begegnen kann. Hat ja Koch selbst.

trotz dieser Eile und dieser fatalen Sparsamkeit, der

Gesandte von St. Gallen (als in der Tagsatzung eS sich

um die auf einige 1l)l)O Franken sich belaufenden jährlichen
Ausgaben der Militär-Aufsichtsbehörde handelte) sich

bewogen gefunden, die Unzufriedenheit zu proclamiren,
welche er darüber verspürte, daß genannte Militärbehörde,
dessen ungeachtet was sie koste, bei nicht gewöhnlichen
Arbeiten noch außerordentliche Mitglieder beizuziehen im
Fall sei.

Der erwähnte Herr Gesandte scheint freilich ignorirt
zn haben, daß auch in fremden Staaten, wo permanente
Heere, folglich Leute aller Waffen existiren, denen der
tägliche Beruf ein bedeutendes « Vertrautsein « mit dem

Fache erwerben muß, dennoch die militärischen Reglements
keineswegs aus dem Stegreife gemacht werden; daß zum
Beispiel das neue französifche Reglement eine Frucht
mehrjähriger Berathungen der besten und erfahrensten

Truppenführer ist, welche auf den vielen Schlachtfeldern,

«uf denen Frankreichs kaiserlicher Adler kämpfte,
denn doch etwas mehr Erfahrung in derlei Materien
sammeln konnten, als von fünf bis achttägigen Lustral-
Uebungslagern zu erwarten steht. Man ist also zu der
Vermuthung berechtigt, daß der Herr Opinant, wären
ihm derlei Facten aus andern Ländern bekannt gewesen,
auch ohne persönliche Kenntniß im Militärfache dennoch
aus Analogie wenigstens den viel richtigern Schluß ge»

zogen hätte, daß auch in Helvetians Gauen durch gute
Réglemente tüchtige Krieger zu bilden, eine schwierigere
Arbeit sein müsse, als bleierne Soldaten in einen Model
zu gießen. Allein es ist dem ungeachtet für uns andere
Militärs und überhaupt für alle im Wehrwesen etwas
bewanderte Schweizer eine höchst unerfreuliche Erscheinung,

mitunter in Mitte unsrer höchsten Behörden Aeußerungen

fallen zu hören, welche nur auf Rechnung einer
gänzlichen Unkunde oder Gleichgültigkeit für unfere Mili,
tärinstitutionen überhaupt gesetzt werden können.

Der Schlüssel zu diesem traurigen Wahrnehmungen
ist freilich leicht gefunden, wenn man sich erinnert, daß
die Groß-Raths-Versammlungen der Cantone in großer
Mehrzahl aus nicht militärischen Individuen und in zweiter
kleinerer Fraction aus Militärs bestehen, welchen eS an
genügender wissenschaftlicher und practischer Bildung
gebricht, denen somit höchstens eine ganz geringe Minorität
entgegensteht, die militärische Erörterungen gehörig
aufzufassen vermag; und eben darum scheint es mir
auch höchst wünschensmerth, daß die Frage über die
zweckmäßigste Verfabrungsart bei Organisation der mili,
tZrischen Kräfte häufig und »ielfeitig in öffentlichen Blättern

verhandelt werde. Indem man die Frage von allen
Seiten beleuchtet, wird fie dann auch dem Fassungsvermögen

mancher Intelligenz näher gebracht, welche auf
ihre Lösung einzuwirken hat, und es steht zu hoffen, daß,
wenn in diesem ?rc>- und (Hontra-Geschreibe fich auch
Vieles blos zum Auskehricht eignen mag, dennoch manches

Geisteskörnchen fich darunter finden werde, welches,

auf guten Boden fallend, gute Früchte bringen kann.
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Diefe ©rünte beftimntten mt'cft, hier ter erfte $anb an«
SBerf jit legen, menn aueft tiefe Hant meftr gewohnt

wor, eine Koliberflinte, ol« tie geber ftonbjuftoben. —
3egt nehme id) ben »»Sntwurf" jur Hant unt trete

fomit bem Rwed biefer (Stätter näfter.
Der erläuternbe SSericftt, melcfter bem «Sntwurf«

beigefügt ift, unb beffen Stebaction ten (Berfaffer eben fo
febr eftrt, o(3 ber Siame teS legtern ten erftern empfiehlt,
bejeiebnet gleicft anfongS ten Stanbpunft, »eichen bie

oorberatftenbe (Seftörbe jur 33afiS iftrer Slrbeiten gewählt bot.
Die erfte grage, wetefte ju beantworten war, beftant

tarin: ob baS alte ©ebäube gonj nieterjureißen fei,
oter ober, ob baron blo« gebeffert werben muffe. Die
ßommiffion entfebiet ficft für bai (cgtere unt ter erfäu»

lernte (Serieftt mott'oirt tiefen ftöcftft wichtigen ©runtfag
tamit: «baß bei gortbouer be« gegenwärtigen SSunbeS»

(Bertrag« unb naeft oorörtlicfter SBeifung nieftt anber«
ber galt fein fönnte, al« ta« guntament te« ßontt'ngent»
Softem« unangetoftet ju erhalten» — ja, fte erflärt
»riter, taß fie oueft oftne tieß unt abge feben ta»

»on, taß ta« ßontt'ngent»Softem »on ter göteratt'o»
(Serfaffung ter Scftmeij unjertrennfid) fei, e« nieftt gewagt
ftaben würte, tenfelben aufjugeben, intern fte tafür ftalte,
taß, fo wefent tiefte ©ebreeben bie ßontonoliftrung ter
größeren Hälfte ter'Wüitäreinricfttungen im ©efolge hat,
et toeft ter eitgenöffifcften KriegSoerfaffung nur bureft bie

hierin bebingte SBerrfteiding ber Seiftungen jwifeften bem

SSunte, ben ßantonen unb ben SBeftrpflt'cftffgen felbft, in
(Berbinbung mit tem Wilijfpftem, möglieft gemaeftt werte,
eine für einen fleinen Staat fo unoerftäitntßmäßt'g große
Stret'tmacftt ju organifiren, mit fette tt'e St'bgenoffenfcftaft

ju Hanbftabung iftrer Unoerlegbarfeit bureftau« muffe auf»

fteflen fönnen.
Hier ift nun etnerfeit« feftr ju bebauern, taß tie

Wilitär »Stufftcbtäbeftörte turcft tt'e oorörttiefte SBeifung
unb tte noeft befteftente (8unbe«octe auf Hinterniffe ge»

flößen ift, wefefte iftr unübcrwintlicft feftienen unt nieftt

geftatteten, »ten onerfannten wefentfieften ©e»

breeften, welche tt'e ßontonoliftrung ter größern Hälfte
unferer Wüitäreinrt'd)tungen im ©efolge führt", wt'rffam
begegnen ju fönnen; anberfrit« aber bürfte e« (Bielen

befremtent flt'ngen, baß bie genannte (Behörte beifügt,
baß fte, aueft abgefeben »on ter »orörtlicften
SBeifung unt tem göteratioprinjip, e« nicht

gewagt haben würte, turd) ßentralifirung fämmtlicher
Streifräfte tiefem fehr wefenttt'cften ©ebreeften abjuftetfen,
»eil fte tafür ftäft, toß bto« turd) erwähnte ßan»
tonafifirung ter Streitfrage tt'e Sitgenoffen»
febaft binreiebente Hülf«mittel befige, einen fo beteutenten
Stant »on SBeftrmännern aufjufteffen. — Q3i« jegt fant
gerate im ©egenfage tt'e Weinung »iele Stnftänger, taß
außer tem Slacfttfteile, welcfter tarau« auf Snftruction
unt DiSciplin (tiefen H«"PrPfeüern jeter KriegSmacftt)
erwaeftfen muß, wenn ter 3»Pu(« nieftt oon einem ein»

jt'gen ßentra!» (punft auSgeftent tirect unt gteieftförmig
auf afle Sbeile ter Wilitärmafcftine wirft, tie erwähnte

ßantonolifirung unfrer Streftfräfte nod) »or*
jüglt'd) to« für unfre befeftränften Qülfimitttl fehr
»efentdefte ©ebreeften mit ficft füftre, mft gleicfter ®e»

fammtauSgabe »erftältnißmäßt'g »tri »ent'ger (eiften ju
fönnen. Unt in ter Sbat ift man um fo meftr in (8er»

fueftung tiefer Weinung brijupfliebtert, alt man nieftt
»oft! einfeften fann, »arum eine äftnticfte (Bertfteitung
ter Seiftuttgen jwifeften tem (Bunte, ten ßantonen unt
ten SBebrpflicbtigen (in ftnanjietter (Bejieftung) nid)t aud)
bei einem centralifirten Wt'Iitärfpfteme fortbefteben fönne.
Hingegen türfte e« nieftt febr febmer fallen, ten (Be«

wei« ftegent turcftjufüftren, taß eine einjige 4ltminiftra«
tion meftr öconomifefte (Bortftetfe tarbieten muffe, al«
teren feeft« unt jroonjtg; fo wie aueft, taß ßentral*
gabrifen für Heere«betürfniffe affer Slrt (teren Sriftenj
aber bei bet jegigen Sfritrung ter (Beftanttfteife ter
feftwetjerifeften KriegSmacftt untenfbar ift) »efenttidje
(Bortfteite, nt'cftt bto« für ta« Uniforme, fontern oor«
jüglt'cft oueft in peeuntärer Stüdffdftt bieten müßten. S«
wäre teßbalb gewiß für ta« Slflgemeine oon ftöftern St'
tereffe, wenn turd) befttmmtere unt nähere Stngaben
tie ©rünte obigen SluSfprucft« ter »orberatbenten (Be*

ftörte fdjärfet bejeiebnet wären. SBurte fotann tt'e ta*
turcft erleichterte Srörterttng terfelben jur Ueberjeuguhg
iftrer Sticfttt'gfeit füftren, fo wäre freitieft (eiter nieftt«
SBeitere« tarüber ju fagen, af«: man muffe unter jwei
Uebefn ta« ffeinfte »äblen; foffte aber im ©egentbeile
tiefe Slnafnfi« ju tem Stefuttate füftren, taß bei ßen*

tralifott'on ter fcftweijerifcften Streitfräfte tie Qülft'
mittel te« Staati unb ter 3nti»ituen »erftättnißmäßig
nt'cftt meftr in Stnfprucft genommen werten, at« bei tem
gegenwärtigen Stont ter Dinge, fo »äre et tenn toeft

febr betrübent, wenn tt'e oft fchon ol« morfeft erflärre
(BunteSacte te« Saftr« 1815 fo wefentlieben (Ber*

befferungen unfere« SBeftrwefen« "eine unüberfteigbare
Wauer entgegenfegen foflte. ^)ätte man toeft ja glauben
foflen, taß bei ter elaftifcben Sluitebnung, welcfter tiefe
(BunteSacte bereit« fäftig befunten werten, unt naeft*

tem ter fragliche Sntwurf fetbft tbunltcft eraefttet,
tie fteinere Hälfte unfrer Wilitär»Sinricfttungen ter
Kantonal»Oberherrltcftfeit ju entjteften, e« aud) nieftt
tureftau« unmögtteft fei, naeft temfetben ©runtfag über

ta« Uebrige ju »erfügen.
Stuf ten Sntwurf felbft fomment, glaube ieft, nm

nieftt ju weitläufig ju werten, »orjug«weife blo« bei

jenen 93eftimmungen »erweüen ju türfen, welcfte tie be*

teutenteren Slbweicftungen »om bi«t)erigen Steglemente
enthalten.

Der erfte Sheil biefe« Sntwurf« beftimmt tie
©runtbeftanttbeile ter (SunteSfriegSmacftt
unt tie Wtlitärpfticftt» (Serftäftniffe ter San*
to.ne gegen tie Sitgenoffenfdjaft.

Die ©runtbeftanttbeile ter S3unte«friegSmacftt blef»
ben wie früher: ter Stu«jug, tt'e Steferoe unt tie
Santwebr; allein intern ter (BunteSauSjug tie beiten
bisherigen ßontingente oftne allen Unterfcftiet umfaßt,

— 349 —

Diese Gründe bestimmten mich, hier der erste Hand anö

Werk zu legen, wenn auch diese Hand mehr gewohnt

war, eine Kaliberflinte, als die Feder handzuhaben. —
Jetzt nehme ich den "Entwurf» zur Hand und trete

somit dem Zweck dieser Blätter näher.
Der erläuternde Bericht, welcher dem «Entwurf«

beigefügt ist, und dessen Redaction den Verfasser eben so

sehr ehrt, als der Name des letztern den erster« empfiehlt,
bezeichnet gleich anfangs den Standpunkt, welchen die

vorberathende Behörde zur Basis ihrer Arbeiten gewählt hat.
Die erste Frage, welche zu beantworten mar, bestand

darin: ob das alte Gebäude ganz niederzureißen sei,
oder aber, ob daran blos gebessert werden müsse. Die
Commission entschied fich für das letztere und der
erläuternde Bericht motivirt Kiefen höchst wichtigen Grundsatz
damit: »daß bei Fortdauer des gegenwärtige» Bundes-
Vertrags und nach vorörtlicher Weisung nicht anders
der Fall sein konnte, als das Fundament des Contingent-
Systems unangetastet zu erhalten« — ja, fie erklärt
weiter, daß fie auch ohne dieß und abgesehen
davon, daß das Contingent-System von der Föderativ-
Verfassung der Schweiz unzertrennlich sei, es nicht gewagt
haben würde, denselben aufzugeben, indem fie dafür halte,
daß, so wesentliche Gebrechen die Cantonalisirung der

größeren Hälfte der Militäreinrichtungen im Gefolge hat,
eö doch der eidgenössischen Kriegsverfassung nur durch die

hierin bedingte Vertheilung der Leistungen zwischen dem

Bunde, den Cantonen und den Wehrpflichtigen selbst, in
Verbindung mit dem Milizsystem, möglich gemacht werde,
eine für einen kleinen Staat fo unverhältnißmäßig große
Streitmacht zu organisiren, wie selbe die Eidgenossenschaft

zu Handhabung ihrer Unverletzbarkeit durchaus müsse

aufstellen können.

Hier ist nun einerseits sehr zu bedauern, daß die

Militär-Aufsichtsbehörde durch die vorörtliche Weisung
und die noch bestehende Bundesacte auf Hindernisse
gestoßen ist, welche ihr unüberwindlich schienen und nicht
gestatteten, «den anerkannten wesentlichen
Gebrechen, welche die Cantonalisirung der größern Hälfte
unserer Militäreinrichtungen im Gefolge führt«, wirksam
begegnen zu können; anderseits aber dürfte es Vielen
befremdend klingen, daß die genannte Behörde beifügt,
daß sie, auch abgefehen von der vorörtlichen
Weisung und dem Föderativprinzip, es nicht
gewagt haben würde, durch Centralisirung sämmtlicher
Streikräste diesem sehr wesentlichen Gebrechen abzuhelfen,
weil sie dafür hält, daß blos durch ermähnte
Cantonalisirung der Streitkräfte die Eidgenossenschaft

hinreichende Hülfsmittel besitze, einen so bedeutenden

Stand von Wehrmännern aufzustellen. — Bis jetzt fand
gerade im Gegensatze die Meinung viele Anhänger, daß
außer dem Nachtheile, welcher daraus auf Instruction
und Disciplin (diesen Hauptpfeilern jeder Kriegsmacht)
erwachsen muß, wenn der Impuls nicht von einem
einzigen Central-Punkt ausgehend direct und gleichförmig
auf alle Theile der Militärmaschine wirkt, die erwähnte

Cantonalisirung unsrer Streitkräfte noch

vorzüglich das für unsre beschränkten Hülfsmittel sehr

wesentliche Gebrechen mit sich führe, mit gleicher Ge-
sammtausgabe verhältnißmäßig viel weniger leisten zu
können. Und in der That ist man um so mehr in
Versuchung dieser Meinung beizupflichten, als man nicht
wohl einsehen kann, warum eine ähnliche Vertheilung
der Leistungen zwischen dem Bunde, den Cantonen und
den Wehrpflichtigen (in finanzieller Beziehung) nicht auch

bei einem centralifirten Militärsysteme fortbestehen könne.

Hingegen dürfte es nicht sehr schwer fallen, den
Beweis siegend durchzuführen, daß eine einzige »Administration

mehr ökonomische Vortheile darbieten müsse, alS

deren sechs und zwanzig; so wie auch, daß Central-
Fabriken für Heeresbedürfnisse aller Art (deren Existenz
aber bei der jetzigen Jfolirung der Bestandtheile der

fchmeizerischen Kriegsmacht undenkbar ist) wesentlich«

Vortheile, nicht blos für das Uniforme, sondern
vorzüglich auch in pecuniärer Rücksicht bieten müßten. ES
wäre deßhalb gewiß für das Allgemeine von hohem
Interesse, wenn durch bestimmtere und nähere Angaben
die Gründe obigen Ausspruchs der vorberathenden
Behörde schärfer bezeichnet wären. Würde sodann die
dadurch erleichterte Erörterung derselben zur Ueberzeugung
ihrer Richtigkeit führen, so wäre freilich leider nichts
Weiteres darüber zu sagen, als: man müsse unter zwei
Uebeln das kleinste wählen; sollte aber im Gegentheile
diese Analysis zu dem Resultate führen, daß bei
Centralisation der schweizerischen Streitkräfte die Hülfsmittel

des Staats und der Individuen verhältnißmäßig
nicht mehr in Anspruch genommen werden, als bei dem

gegenwärtigen Stand der Dinge, so wäre es denn doch

sehr betrübend, wenn die oft schon als morsch erklärte
Bnndesacte deS Jahrs 1815 so wesentlichen
Verbesserungen unseres Wehrwesens »eine unübersteigbare
Mauer entgegensetzen sollte. Hätte man doch ja glauben
sollen, daß bei der elastischen Ausdehnung, welcher diese

Bundesacte bereits fähig befunden worden, und nachdem

der fragliche Entwurf selbst thunlich erachtet,
die kleinere Hälfte unsrer Militär-Einrichtungen der

Kantonal-Oberherrlichkeit zu entziehen, es auch nicht
durchaus unmöglich sei, nach demselben Grundsatz über
das Uebrige zu verfügen.

Auf den Entwurf selbst kommend, glaube ich, »m
nicht zu weitläufig zu werden, vorzugsweise blos bei

jenen Bestimmungen verweilen zu dürfen, welche die
bedeutenderen Abweichungen vom bisherigen Réglemente
enthalten.

Der erste Theil diefeS Entwurfs bestimmt die

Grundbestandtheile der Bundeskriegsmacht
und die Militärpflicht-Verhältnisse der
Cantane gegen die Eidgenossenschaft.

Die Grundbestandtheile der Bundeskriegsmacht bleiben

wie früher: der Auszug, die Reserve und die

Landwehr; allein indem der Bundesauszug die beiden

bisherigen Contingente ohne allen Unterschied umfaßt.
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wirt ftiemit ein ©runtfag auSgefprodjen, welcfter bereit«
in »ielen ßantonen befolgt wirt, unt teffen allgemeine
Sutwentuttg woftl feftr jeitgemäß ift.

3ug(eicft fofl (§. 2) tiefer S3unte«au«jug ter Sfrt
auf felbftftänbt'gen guß ju organifiren fein, boß turcft
bloße 3ufammenjieftung ter iftm jugefcftt'etenen Streft»
fräfte ein fd)fogfertt'ge« Heer aufgefteflt fei. ¦— Schnelle
Di«ponibilität ter ganjen Krieg«macf)t ift oflerting« für
tie Sd)weij »en großer SBicfttt'gfeit, mon torf ftinju*
fegen e« ift eine unerläßliche (Betingung jete« guten
Wilijfoftem«; jetoeft um turcft bloße 3"fawmenjt'ebung
ber Streitfrage ein fdjlagfertigeS Heer oufjufteflen,
muß tt'e Sintftetlung terfelben in größere taftifefte Kör»

per: (Brigaten unt Dt'oiftonen bereit« (wenn gleich nur
prouiforifeft) befteben, unt bie Durchführung tiefe« ©runt»
fage« müßte un« bann adertt'na« in furjer 3eit ju Sin*
tbeilung ber Scftwet'j t'n Serritoriof»Dioifionen füftren,
»a« »oftl für unfre Wilitäroerfaffung »on unbeftrittenem
SBertbe fein würbe.

SBeiter fofl bte fcftweijerifche Krieglmacftt au8 ber

Steferoe befteften, welche an Kopfjobt ter Hälfte teS

(8unbe«au«jtig« gleicbftünte, mit felbigem aber gteteft*

förmige Organifation tbeilte.
Slfle guten militärifcften Scftriftfteffer, alle tücfttt'gen

Heerfüftrer ftaben ftet« ta« ttittgente (Betürfniß einer

fraftooffen Steferoe anerfannt; e« läßt ftd) tafter ftoffen,
intern bo« Steglement jn -goberung ber nämlichen Dt'enft*
tflugtieftfeit wie beim SluSjug berechtiget, toß afle ein»

ficfttSooflen Wilitär« unfre« SBaterfante« ficft in tem inrii*

gen SBunfcfte »ereinigen: tiefe« beteutente unt notbwen»

tige Slement unfrer SBeftrfraft möchte balt unt fraft»
»ott in« Seben treten.

gerner befteftt tt'e (BunbeSfrfegSmacftt noeft au« ber

Sanbmeftr, welcfte jwar bt'ntängticft organifirt fein foff,
um im Slotbfotle an bai Heer ftd) anfd)(ießen ju fönnen,
»riefte aber, to tt'e Organifation ter SBiflfür ber ßan»

tone überlaffen »irb, meftl nt'cftt ju feftr glänjenbenSr»
»Ortungen berechtigen bürfte.

Siod) §. 3 fod in ten SluSjug nur et'ngetbeitt »erben,
»er ta« jwonjigfte 3°br jurüdgelegt bat, tienfttauglid)
unt in güftrung ber 2Boffen unterrichtet ift. Diefe
SBefttmmung fann nur ol« fehr jwedmäßig erfcheinen.

3n aden meftr nörbdeften Sänbern ift ber junge Wonn
fetten »or biefem Sttter pbofifeft ouSgebilbet genug, um
tie Slnftrengungen eine« getbjuge« ju ertragen. Sticht
minber notbwenbig ift e«, t'n ben SluSjug (troupes de

marche) bloS inftruirte Seute et'njureiften.
gerner fod bie Dienftbouer auf nid)t weniger afS

10 3«ftre beftimmt werben, unt ter SBecftfef ter
Wannfdjaft nur fucceffioe oon Saftr ju Saftr ftottfinben.
Segtere« ift unbebingt »orjujt'eften, taS erftere hingegen

ift wenigftenS jwedmäßt'ger al« toS biSfter beftontene,
intern eS ter gar ju attffadenten (Bcrfcftietenfteit ter
Dienftjeit, wefefte jwifeften mehreren ßantonen ftattfont,
tenn toeft eine Scftranfe fegt; allein um ber SSfflt'gfett

ganj ju genügen, ftätte gteiefte Dauer ter Dienftoer»

pfliefttung für jeten Scftweijer foflen auSgefprocben »er«
ten — ta tt'e KriegSmacftt für toS SBoftl Silier befteftt.
Diefe ©fet'djförmigFeit mürbe oueft mit unmerfdeften Dtf*
ferenjen factifeft eintreten, fobalt bie ßanton«» ßontin*
gente genau ttad) bem Stant ter (Seoölferung berechnet

fein würben, »te ber nämlicfte §. eS »orfeftreibt, »o«
biS jegt ber gafl nieftt »or. Stußertem aber fragt e«

ficft noeft, fodS (wie ju oermutften) tie SBeoölferungS»
tabeflen eine ftärfere Dtenftftoffe defern, al« to« Wann*
fd)aft«»Srforterniß mit jebnjäbriger Dienftjeit erbeifeftt,
ob. tt'e totureb notftwenbig -erjeugte ßonfcriptton«toofung
für bie Dtenftfloffen nieftt größere Siocfttfteüe (jumal in
einer Stepubtif) im ©efofge füftren muffe, al« eine etwa«
fürjere Dienftjeit?

Siacft §. 6 foden bie taftifeften St'nftetten ter oer*
feftietenen SBaffen t'n ter Stege! auS Wannfcftaft ter
nämlichen Dienftftoffe unt ter nämtt'cften ßantone befteften.

S« wäre »iefleicftt feftr wünfcftenSwertft gewefen,
wenn tiefer §. noeft auSgetrüdt ftätte, taß bie taftifeften
Sinfteiten fo viel möglieft au« limitropften Drtfcftoften
gebiltet werten foflen, weit tt'e« t'n militärifefter 93e*

jieftung feftr wiefttig, unt tie (Betingung ift, unter wet«

efter adein tie möglicftft feftnefle 3ufflmmenjieftung ter
ßorp« ftottfinben fonn.

Siocft §. 7 liegt eS ben ßantonen ob, tie SBotatI«

Ion« unt ßompagnien beftänbt'g organifirt unb im Woße
be« reglementort'fcft en Srforb erniffe« unter«
richtet ju ftatten. Sobatb in ber Sibgenoffenfcftaft
biefem §. affgemeine golge geteiftet wirb, fo wirb aueft •

einer ber ftärfften Sinwürfe gegen tt'e ßantonaftftrung
unfrer Wilttäreinricfttungett entfräftet fein; aflein eä

fteftt gar feftr ju bejweifefn, ob tt'eß Stefultat je fönne
erreicht werben, fo lange nt'cftt ganj genaue (Borfcftrt'ften
bie Slrt unb Dauer ber Slementar* Snftruction feft be«

ftt'mmen.
Sodten aber aud) biefe (Borfcftriften befteften, fo

fefte ieft tennoeft nid)t ein, wie ei möglid; gemaeftt wer*
ten fönnte, ßantone, bei tenen ba« (Serbältniß jwifeften
ber Kopfjaftt unt tem SBoftlftante jum Sfteit fo feftr
untereinanber abweieftt, ju benfelben-Seiftungen für ihre
ßontingente ju oerpftieftten, oftne otte Scftronfen ter
(Bifligfeit nieberjureißen.

Der §. 8. ift nunmehr bie (Beroollftänbigung te«
oorigen, unt giebt ter Sagfagung, auf (Serieftt ter
Wilitär»(SunbeSbehcrbe bie, S3efugniß, bei ßantonen,
welcfte eS an gehöriger Unterhaltung ber SSereitfcftoft
teS ßontingenteS feftien (offen, tiejenigen Waßnahmen

ju requiriren, welcfte fte ju ßrjielung eineS befrietigen*
ten 3uft°nte« om geeignetften fintet. Diefer §. ift
nun oflerting« »iel bejeieftnenber ali ber §. 32 te« alten
Steglement«, welcfter bie Wüttär=3IufftcfttSbeberbe beoofl»

mäefttigt, ten hoben Stänben (Sorfcfttäge über bie Wittel
ju (Serbefferungen mitjutfteifen. Slflein ftt'er wirt
unter jwei gäden nur ter eine tenfbar — entweter
bleibt tiefer §. eine »age gorm, ein tobter Hebel t'n

einer fcftlaffen Hanb, oter aber er »t'rt energifeft bureft*
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wird hiemit ein Grundsatz ausgesprochen, welcher bereits
in vielen Cantonen befolgt wird, und dessen allgemeine
Anwendung wohl sehr zeitgemäß ist.

Zugleich soll (Z. 2) dieser Bundesauszug der Art
auf selbstständigen Fuß zu organisiren sein, daß durch

bloße Zusammenziehung der ihm zugeschiedenen Streitkräfte

ein schlagfertiges Heer aufgestellt sei. -— Schnelle

Disponibilität der ganzen Kriegsmacht ist allerdings für
die Schweiz von großer Wichtigkeit, man darf hinzusetzen

es ist eine unerläßliche Bedingung jedeö guten
Milizsystems; jedoch um durch bloße Zufammenziehung
der Streitkräfte ein schlagfertiges Heer aufzustellen,
muß die Eintheilung derselben in größere taktische

Körper: Brigaden und Divisionen bereits (wenn gleich nur
provisorisch) bestehen, und die Durchführung dieses Grundsatzes

müßte uns dann allerdings in kurzer Zeit zu
Eintheilung der Schweiz in Territorial-Divisionen führen,
was wohl für unsre Militärverfassung von unbestrittenem
Werthe fein würde.

Weiter soll die schweizerische Kriegsmacht aus der

Reserve bestehen, welche an Kopfzahl der Hälfte des

Bundesauszugs gleichstünde, mit selbigem aber
gleichförmige Organisation theilte.

Alle guten militärischen Schriftsteller, alle tüchtigen
Heerführer haben stets das dringende Bedürfniß einer

kraftvollen Referve anerkannt; es läßt sich daher hoffen,
indem das Reglement zn Koderung dgx nämlichen
Diensttauglichkeit wie beim Auszug berechtiget, daß alle
einsichtsvollen Militärs unfres Vaterlandes sich in dem innigen

Wunsche vereinigen: dieses bedeutende und nothwendige

Element unsrer Wehrkraft möchte bald und kraftvoll

ins Leben treten.
Ferner besteht die Bundeskriegsmacht noch aus der

Landwehr, welche zwar hinlänglich organisirt sein soll,

um im Nothfalle an das Heer sich anschließen zu können,
welche aber, da die Organisation der Willkür der Cantone

überlassen wird, wohl nicht zu sehr glänzenden
Erwartungen berechtigen dürfte.

Nach g. 3 foll in den Auszug nur eingetheilt werden,

wer das zwanzigste Jahr zurückgelegt hat, diensttauglich
und in Führung der Waffen unterrichtet ist. Diese

Bestimmung kann nur als sehr zweckmäßig erscheinen.

In allen mehr nördlichen Ländern ist der junge Mann
selten vor diesem Alter physisch ausgebildet genug, um
die Anstrengungen eines Feldzuges zu ertragen. Nicht
minder nothwendig ist es, in den Auszug (troupes àe

marcire) blos instruirte Leute einzureihen.
Ferner soll die Dienstdauer auf nicht weniger als

IO Jahre bestimmt werden, und der Wechsel der

Mannschaft nur successive von Jahr zu Jahr stattfinden.
Letzteres ist unbedingt vorzuziehen, das erstere hingegen
ist wenigstens zweckmäßiger alS das bisher bestandene,
indem es der gar zu auffallenden Verschiedenheit der

Dienstzeit, welche zwischen mehreren Cantonen stattfand,
denn doch eine Schranke setzt; allein um der Billigkeit
ganz zu genügen, hätte gleiche Dauer der Dienstver¬

pflichtung für jeden Schweizer sollen ausgesprochen «erden

— da die Kriegsmacht für das Wohl Aller besteht.

Diese Gleichförmigkeit würde auch mit unmerklichen
Differenzen factisch eintreten, sobald die Cantons-Contingente

genau nach dem Stand der Bevölkerung berechnet
sein würden, wie der nämliche g. es vorschreibt, was
bis jetzt der Fall nicht war. Außerdem aber fragt es

sich noch, falls (wie zu vermuthen) die Bevölkerungs,
tabellen eine stärkere Dienstklasse liefern, als das Mcmn-
schafts-Erforderniß mit zehnjähriger Dienstzeit erheischt,
ob die dadurch nothwendig erzeugte Conscriptionsloosung
für die Dienstklassen nicht größere Nachtheile (zumal in
einer Republik) im Gefolge führen müsse, als eine etwas
kürzere Dienstzeit?

Nach Z. 6 sollen die taktischen Einheiten der
verschiedenen Waffen in der Regel aus Mannschaft der
nämlichen Dienstklasse und der nämlichen Cantone bestehen.

Es wäre vielleicht sehr wünschensmerth gewesen,
wenn dieser §. noch ausgedrückt hatte, daß die taktischen
Einheiten so viel möglich aus limitrophen Ortschaften
gebildet werden sollen, weil dies in militärischer
Beziehung sehr wichtig, und die Bedingung ist, unter welcher

allein die möglichst schnelle Zusammenziehung der
Corps stattfinden kann.

Nach §. 7 liegt es den Cantonen ob, die Bataillons

und Compagnien beständig organisirt und im Maße
des reglementarisch en Ersord ernisses
unterrichtet zu halten. Sobald in der Eidgenossenschaft
diesem §. allgemeine Folge geleistet wird, so wird auch
einer der stärksten Einwürfe gegen die Cantonalisirung
unsrer Militäreinrichtungen entkräftet sein; allein es

steht gar sehr zu bezweifeln, ob dieß Resultat je könne

erreicht werden, so lange nicht ganz genaue Vorschriften
die Art und Dauer der Elementar-Instruction fest
bestimmen.

Sollten aber auch diefe Vorschriften bestehen, so

sehe ich dennoch nicht ein, wie es möglich gemacht werden

könnte, Cantone, bei denen das Verhältniß zwischen
der Kopfzahl und dem Wohlstande zum Theil so sehr
untereinander abweicht, zu denselben Leistungen für ihre
Contingente zu verpflichten, ohne alle Schranken der
Billigkeit niederzureißen.

Der Z. 8. ist nunmehr die Vervollständigung des

vorigen, und giebt der Tagsaßung, auf Bericht der
Militär-Bundesbehörde die. Befugniß, bei Cantonen,
welche es an gehöriger Unterhaltung der Bereitschaft
des Contingentes fehlen lassen, diejenigen Maßnahmen

zu requiriren, welche sie zu Erzielung eines befriedigenden

Zustandes am geeignetsten findet. Dieser Z. ist
nun allerdings viel bezeichnender als der §. 32 des alten
Reglements, welcher die Militär-Auffichtsbehörde bevoll,
mächtigt, den hohen Ständen Vorschläge über die Mittel
zu Verbesserungen mitzutheilen. Allein hier mird
unter zwei Fällen nur der eine denkbar — entweder
bleibt dieser S. eine vage Form, ein todter Hebel in
einer schlaffen Hand, oder aber er wird energisch durch.
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gefüftrt. 3n fegtcrm goffe aber mochte man bie grage
aufwerfen, ob woftl toburcb bie Settoeränetät ber ßan»
tone nieftt weit meftr gef.ibrbct werbe, ol« bureft ßentra»
lität ber Wüitär«Stnrntttungen überhaupt?

Der §. 10 beftimmt, bai geftung«werfe »on fängerer
3eit fter befteftenber 'Plage nieftt einfritig oom ßantone
»eränbert ober bemoürt merten türfen. Diefer §. ift
für bie (Scrtfteitigung unfre« Q3atetlonbeS ftöcftft miebtig,
unt tt'e Slnnabme biefeS ©runbfageS feftr ju »ünfeften;
oflein billig ift eS, toß »on bem Sfugenblide on, oon
welchem bie Sibgenoffenfcftaft boS gertbefteften biefer
gortiftcotionen fürS allgemeine 33efte nötbig eroefttet,
tiefelbe oueft tie bamit oerbunbenen UnterftoltungSfoften
beftreite.

Der §.12 unterwirft fowcftl boS Wotert'effe als tt'e

Wannfcftaft einer forgfältigen Snfpecrion, welche ent»

weber auf bem Sammelpla^ bie SSunbeS» Wiütärbe--
ftörbe, ober nod) bem Slbmorfcfte ber Oberbefehlshaber
anorbnet. — SJortfteilftafter mürben jäftrlicfte Snfpectio»
nen erfefteinen, wo boS feftlenbe Woteriefle ergänzt unb
tienftuntaugliefte Wannfcbaft jurüdgeroiefen würbe: eS

ift ftetS feftr fötal, menn erft im Sfugenblide teS ©e»
broitcftS folcben geftlern muß gefteuert werten.

Siacft §. 15 letftet afle in Dienftactioität gefegte
Wannfcftaft ter Sibgenoffenfcboft ten Dienfteib. Scftwei»
jerifefter wäre eS auf jeben galt, wenn ber Stecrut beim
Dienfteintritt biefen Sib leiften mürbe, unb rotioneder
feftiene eS ebenfod«, ba trog ter Souoeränetät ber Stänte
eS tettfelben tennoeft nieftt erlaubt ift, auf eigene gauft
Krieg ju füftren.

(gortfetjung fotgt.)

£)er %aü ber Unabijängicjfett ber ©cfyroetj
im 3af;r 1798.

(Sort e§ung.)

(^iftotifebe ßritif te« bisher Srjä'fttten, bt'S jitm Sreffen
»on Sieuened am 5. Wärj,#nacft bem fünften £eft ber
©efeftieftte bei KriegSmefene ber (Berner »on o. (Hebt.)

Siacft ber fegten gortfegung *) biefer ©efeftieftte beS

godS ber Unabbängigfeit ber Sdjweij im Saftre 1798,
ift ber britte 3e'troum be-5 im Xitel genannten SBerf«
erfcftieneii. Sein britte« ^)eft, ber legte Slbfeftm'tt tc«
ganjen 33ucfte«, enthält ron Seite 562 — 694 eine
Darftetlung ber »»fronjöfifcften Snoafien 1798«. Diefe
Slrbeit beruftt mie ba« ganje S3ucft ouf einer äußerft
timfoffenben unt fleißigen (Senugung »on Quellen, tt'e
nieftt nur t'n tem ju jener 3eit ©ebrudten oder Strt
befteben, fonbern auch t'n Hanbfcftriftlicftem, waS über
jene Sreignt'ffe, wie aui oon Stobt« SBerf beroorgebt,
in unerwartet reieftem Waoß noeft in ben 53erner Slrcftt»
»en »erbauten ift. Sfuffertem forieftt ber (öerfoffer über

*) Stro. 18 tet ftet». Wtlitär r^eiffdjrift.

£eh>ettfri)e 5ERiIitcirj«tfci)rtft.

mehrere beteutente Womente al« mtfftantelnter Siugen*

jeuge. So erfeftien un« Sfnlaß genug, im Sauf unferer
©efeftieftt« sSrjäblung ftt'fl ju fteben, unt einige (Slide
rüdmärt« oon tem Stantpunfte ter Stott'fcften Schrift
ou« ju werfen, efte wir nicht ohne forttauernte Stücf»

ficht anf tiefelbe jum Schluß gingen. Sticht um ein«

oon SInberm obfeftenbe, ben Stutorität« Sfnftrt'cft ficft ge*
benbe Darfteflung einer Sache, fonbern um tiefe (egtete
nur, um SBabrheit ift e« ju tftun. Die 93ericfttigung
ftiftorifefter Sinjetbet'ten turcft antere genauer erftobene
förbert tbeü« bie SBabrftcit einfach für ficft, tfteil« fen«

nen ficft ganje Scftfußfotgen tatureft onber« geftalten.
gerner muß bo« ou« allgemeinen Slnfcftawungen ©ege«
(jene bai trbdene Detail be« au« ber Srfohrung ©e»

nommenen unt SSert'ftcirten au«fto(ten fönnen; unt Wo«
tificatienen tie ficft ergeben, betreffen bann entweter
jene« Slflgemeine nt'cftt, oter treiben e« nur noeft in eine
höhere Slflgemeinfteit, oter ober oud) jegt erft ou« ter
fcftet'nbaren t'n tt'e wahre hinauf. Sei tt'e« oter jene«
ter gaff, fo ift e« nötftig unt gut, ten (Sergfeicft jn
maeften. Hier nun um fo meftr, af« ficft tamt't eine

©elegenbeit bietet, »dh einem äußerft feftägbaren SBerf
einige Srwäftnung ju tftun, ta« ficft in jete« gehüteten
93erner«Wilitär« nieftt nur, fontern in jete« gehüteten
Scfttoeijer Wütjen Hänten befinten foflte. *)

o. Stott meftet, taß nach ter Stäumung ter SBaatt
(Sern nod) fofgente Streitfrage jur (Berfügung übrig
blieben:

Stu«jug. 28% »at.: 1450S W., 10 Sagercomp.
1100W., 5Sd)arffd).*ßcmp. 555 W., 15Drogoncr»
ßomp. mit Stob: 827 W., SJrtt'tt. 16 ßomp. oftne Stob
unt Srain 1280 W. 3m ©anjen 18270 W. Dk
güfifiere oter tie Santweftr ftatten noeft ter Sant»

fturmoerorbnung oon 1797 in ben 14 beutfehen Sfegi«
mentern 28 (Bat. »on etwa 14000 W. Stärfe betragen
foflen. Doju famen ferner noeft 2 ßomp. au« bem 53a»

taiflon (Büren unb 2 ßomp. Hflu«'eute, jufammen etwa
500 Wonn; 326 W. SSerner Stobwocfte; bte ©ornifon
oon Slarburg mit 64 Wann. Dann bie ou« rooabtlän*
bifeften StuSgewanberten erriefttete romontifd)e ober treue
Segion mit 900 Wann. Snblicft außer einiger Wann»

feftaft oon freimütigen ßorpS noeft bie Wannfcftaft ou«
ben OrmontS unb ber ©emeinbe Seofin im »ermafigen
(in ber SBaabt ftegenben) ©ubernement Sligle 7—800
W. ftarf. — Sine nomftofte Slbmeicftung »en ten Stn»

gaben unferer ©cfcftid)t« Srjäbfung finben wir bier nur
bei ber ßaoaflerie. Diefe ift auf 4 SScatr. Dragoner
mit einer Stärfe »on 400 Wonn angegeben. Sfuffertem
bie Snfanterie um 1000 Wann fcftmäcfter, Säger unb
Scftarffcftüljen ebenfo um 250 Wann. 4 ßompagnien
be« (Batai'flenS SSüren (2 Seleet»ßompagntcn bilten to«
% SSataidon ju ten 28 be« SluSjug«) finb gar nieftt

*) SBir werben nidit unterlafjerc, in einem ber frunmenten
'fr.-f-t t\nt ausführliche iVnrtb lnnct ter (Kefdiietjte bei
aSerner ÄriegSirefen« «Ott ». 3tofet jn bringe».

4.5
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geführt. In letzter« Falle aber möchte man die Frage
aufwerfen, ob wohl dadurch die Souveränität der Cantone

nicht weit mehr gef.ihrder werde, als durch Centra-
lität der Militär »Einrichtungen überhaupt?

Der §. 10 bestimmt, baß Festungsmerke von längerer
Zeit her bestehender Plätze nicht einseitig vom Cantone
verändert oder demolirt werden dürfen. Diefer §. ist

für die Vertheidigung unsres Vaterlandes höchst wichtig,
und die Annahme dieses Grundsatzes sehr zu wünschen;
allein billig ist es, daß von dem Augenblicke an, von
welchem die Eidgenossenschaft das Fortbestehen dieser

Fortificationen fürs allgemeine Beste nöthig erachtet,
dieselbe auch die damit verbundenen Unterhaltungskosten
bestreite.

Der §,12 unterwirft sowohl das Materielle als die

Mannschaft einer sorgfältigen Inspection, welche

entweder auf dem Sammelplatz die Bundes - Militärbehörde,

oder nach dem Abmärsche der Oberbefehlshaber
anordnet. — Vortheilhaster würden jährliche Inspektionen

erscheinen, wo das fehlende Materielle ergänzt und
dienstuntaugliche Mannschaft zurückgewiesen würde: es

ist stets sehr fatal, wenn erst im Augenblicke des Ge>

brauchs solchen Fehlern muß gesteuert werden.
Nach §. 15 leistet alle in Dienstactivität gesetzte

Mannschaft der Eidgenossenschaft den Diensteid.
Schweizerischer wäre es auf jeden Fall, wenn der Recrut beim
Diensteintritt diesen Eid leisten würde, und rationeller
schiene es ebenfalls, da trotz der Souveränetät der Stände
es denselben dennoch nicht erlaubt ist, auf eigene Faust
Krieg zu führen.

(Fortsetzung folgt.)

Der Fall der Unabhängigkeit der Schweiz
im Jahr 1 798.

(Fori eyung.)

(Historische Critik des bisher Erzählten, bis zum Treffen
von Neneneck am 5. März,,nach dem fünften Heft der
Geschichte des Kriegswesen« der Berner von v. Rodt.)

Nach der letzten Fortsetzung*) dieser Geschichte des
Falls der Unabhängigkeit der Schweiz im Jahre 1798,
ist der dritte Zeitraum des im Titel genannten Werts
erschienen. Sein drittes Heft, der letzte Abschnitt deS

ganzen Buches, enthält von Seite 562 — 694 eine
Darstellung der «französischen Invasion 1798«. Diese
Arbeit beruht wie das ganze Buch auf einer äußerst
umfassenden und fleißigen Benutzung von Quellen, die
nicht nur in dem zu jener Zeit Gedruckten aller Art
besteben, sondern auch in Handschriftlichem, was über
jene Ereignisse wie aus von Rodts Werk hervorgeht,
in unerwartet reichem Maaß noch in den Berner Archiven

vorbanden ist. Ausserdem spricht der Verfasser über

*) Nro. 18 der helv. Militar-Mfchrift.

Helvetische Militärzcitschrift.

mehrere bedeutende Momente als mithandelnder Augenzeuge.

So erschien uns Anlaß genug, im Lauf unserer
Geschichts-Erzählung still zu stehen, und einige Blicke
rückwärts von dem Standpunkte der Rodt'schen Schrift
aus zu werfen, ehe wir nicht ohne fortdauernde Rücksicht

anf dieselbe zum Schluß gingen. Nicht um ein«

von Anderm absehende, den Autoritäts - Anstrich sich
gebende Darstellung einer Sache, sondern um diese letzte??

nur, um Wahrheit ist es zu thun. Die Berichtigung
historischer Einzelheiten durch andere genauer erhoben«
fördert theils die Wahrheit einfach für sich, theils können

sich ganze Schlußfolgen dadurch anders gestalten.
Ferner muß das aus allgemeinen Anschauungen Gegebene

das trockene Detail des aus der Erfahrung
Genommenen und Verificirten aushalten können; und
Modifikationen die sich ergeben, betreffen dann entweder
jenes Allgemeine nicht, oder treiben es nur noch in eine
höhere Allgemeinheit, oder aber auch jetzt erst aus der
scheinbaren in die wahre hinauf. Sei dies oder jenes
der Fall, so ist eS nöthig und gut, den Vergleich zu
machen. Hier nun um so mehr, als sich damit eine

Gelegenheit bietet, von einem äußerst schätzbaren Werk
einige Erwähnung zu thun, das sich in jedes gebildeten
Berner-Militärs nicht nur, sondern in jedes gebildeten
Schweizer Milizen Händen befinden sollte. *)

v. Rodt meldet, daß nach der Räumung der Waadt
Bern noch folgende Streitkräfte zur Verfügung übrig
blieben:

Auszug. 28'/, Bat.: 14508 M, 10 JZgercomp.
1100M., 5 Scharffch.-Comp. 555 M., 15Dragoner-
Comp. mit Stab: 827 M., Artill. 16 Comp, ohne Stab
und Train 1280 M. Im Ganzen 1827« M. Die
Füsiliere oder die Landwehr hätten nach der
Landsturmverordnung von 1797 in den 14 deutschen
Regimentern 28 Bat. von etwa 14000 M. Stärke betragen
sollen. Dazu kamen ferner noch 2 Comp, aus dem Ba«
taillon Büren und 2 Comp. Hausleute, zusammen etwa
500 Mann; 326 M. Berner Stadwache; die Garnison
von Aarburg mit 64 Mann. Dann die aus waadtlän-
dischen Ausgewanderten errichtete romandische oder treue
Legion mit 900 Mann. Endlich außer einiger Mannschaft

von freiwilligen Corps noch die Mannschaft «us
den Ormonts und der Gemeinde Leysin im vormaligen
(in der Waadt liegenden) Gubernement Aigle 7—800
M. stark. — Eine namhafte Abweichung von den

Angaben unserer Geschichts-Erzählung finden wir hier nur
bei der Cavallerie. Diese ist auf 4 Eöcadr. Dragoner
mit einer Stärke von 400 Mann angegeben. Ausserdem
die Infanterie um 1000 Mann schwächer, Jäger und
Scharfschützen ebenso um 250 Mann. 4 Compagnien
des Bataillons Büren (2 Select-Compagnien bilden das

'/, Bataillon zu den 28 deS Auszugs) sind gar nicht

*) Wir werden nicht unterlassen, in einem der lmurnenren
H,-f-, eine ausführliche Beurlb l"nc> der Geschichte des
Berner KrlegSrrefens von v. Rodt zn bringe».
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